
 

 

 

Anbieterkennzeichnungspflicht/Impressum 

 

Pflichtangaben zur Anbieterkennzeichnung (oft als „Impressum“ bezeichnet) 

➢ Vollständige Namensangabe (einschl. Zusatz bei jurist. Person – also: „e.V.“ bei 

einem eingetragenen Verein – und Benennung der vertretungsberechtigten 

Person(en) mit mind. 1 vollständig ausgeschriebenen Vor- und Familiennamen)  

➢ und Postanschrift des Anbieters (Postfachadresse reicht nicht aus!!)  

➢ mind. 2 verschiedene Angaben über rasche Erreichbarkeit (z.B. E-Mail-Adresse(n); 

Tel.- / Fax-Nr.)  

empfehlenswert: E-Mail-Adresse unter Vermeidung des @ -Zeichens angeben -> verhindert 

sogenanntes „phishing“ 

➢ bei jurist. Person (z.B. Ihrem „e.V.“): Angabe des Registergerichts und der 

Registernummer erforderlich, nie vergessen! 

 

Achtung!: Diese Angaben müssen z.B. auch auf dem Briefpapier und in der E-Mail-Signatur 

des Vereins vorhanden sein! 

 

 

Beispielformulierung: 

SV Musterstadt e.V. 

vertreten durch den Vorstand (vertretungsberechtigt: Evy Muster, Toni Test) 

 

Mustergasse Nr. XXX 

PLZ  Musterstadt 

 

Telefon: +49 xxxx 12 34 56-0 

Telefax: +49 xxxx 12 34 56-78 

eMail: kontakt (at) svmusterstadt.de 

  

Vereinsregister: Amtsgericht Musterstadt, VR-Nr. 9876 

 

 



 

Zusätzliche Pflichtangaben (Nur bei Vorliegen der dafür maßgeblichen Gegebenheiten): 

Ergänzen um: 

➢ Steuer-(ID-)Nr.  ...00000.... , Finanzamt „Musterstadt“  

➢ (falls Umsatzsteuerpflicht auf Anbieterseite besteht und Steuer-ID-Nr. zugeteilt ist; 

das kann auch bei einem Verein zutreffen) 

➢ Verantwortlich für den Inhalt (falls abweichend von verantwortl. Vertretung des 

Anbieters):  

Elfriede Musterfrau, Wolkenstraße xx, PLZ Himmelhausen 

  

Falls einzelne Abteilungen „ihre“ Abteilungsseite eigenverantwortlich bearbeiten (z.B. bei 

einem Mehrspartensportverein), empfiehlt sich die Angabe auf der jeweiligen 

Abteilungsseite der für den dortigen Inhalt verantwortlichen Person(en). 

 

Weitere Pflichtangabe:  
 

➢ Datenschutzerklärung 
Beispiele / Muster: -> zahlreiche Angebote vorhanden; meist kostenlos zum 
Download bereitgestellt vom Webhost oder im Internet zu finden (nur bspw.: „e24 
Recht“) 

 
 

WICHTIG:  
die Pflichtangaben zur Anbieterkennzeichnung nach TMG und die Datenschutzerklärung 
müssen auf einfachem Weg auf der Webseite von jeder Seite aus rasch auffindbar sein 
(maximal 1 „click“)! 
 

 
© Gerhard Geckle und Ulrich Junginger 

 


